
Vergabe-/Proj.-Nr.:

 XLOM136

des Bieters:
in:
(bitte Name und Anschrift ausfüllen)

Bauherr: Stadt Lommatzsch
(zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle) Am Markt 1

01623 Lommatzsch

Baumaßnahme:
(1) Tief- und Wegebau, Ausstattung
(2) Ausrüstung öffentliche Beleuchtung
(3) Grünanlagenbau

Planung und Örtliche Ingenieurbüro Frank GmbH
Bauüberwachung: Büro Freital

Rabenauer Straße 39a
01705 Freital
(  0351 / 641 14 14
Fax 0351 / 641 14 16
E-Mail freital@ingbuero-frank.de
www http://www.ingbuero-frank.de

Angebotseröffnung:

Vom Bieter auszufüllen: Vom Auftraggeber auszufüllen:
Rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft:

LV-Teil (1): LV-Teil (1):

LV-Teil (2): LV-Teil (2):

LV-Teil (3): LV-Teil (3):
Gesamt Gesamt
Brutto € Brutto €

Proj-Nr.:     XLOM136 (Datum und Unterschrift)

Landkreis Meißen                                                                                                                   
Stadt Lommatzsch                                                                                                 

Deckblatt bitte unbedingt ausgefüllt mit dem Angebot abgeben!

Beschränkte Ausschreibung
Ausschreibungsunterlagen und Angebot

22.05.2025, 11:00 Uhr, Zimmer 1,                             
Am Markt 1, 01623 Lommatzsch

Gesamtsumme des Angebots        

Neugestaltung Sachsenplatz in Lommatzsch
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Weitere Besondere Vertragsbedingungen  
  
Vergabestelle: Stadt Lommatzsch  

Baumaßnahme: Neugestaltung Sachsenplatz   
in: Lommatzsch  
Angebot für: (1) Tief- und Wegebau, Ausstattung / (2) Ausrüstung ÖB /  
 (3) Grünanlagenbau  
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Landkreis Meißen 
Stadt Lommatzsch 
 

214 
(Besondere Vertragsbedingungen) 

 
 
10.1 Abnahme (§ 12) 
 

Der Auftraggeber verlangt die förmliche Abnahme ab einer Auftragssumme von 10.000 EURO 
(ohne Umsatzsteuer). 
 
 

10.2 Bautagesberichte 
 
Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte arbeitstäglich zu führen und dem Auftraggeber oder dem für die 
Objektüberwachung beauftragten Architekten/Ingenieur spätestens wöchentlich zu übergeben. 
 
 

10.3 Baufristenplan 
 
Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen 
die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Bei Änderungen der Vertragsfris-
ten ist der Plan unverzüglich zu überarbeiten.  
 
Der Plan ist dem Auftraggeber spätestens 10 Werktage nach Auftragserteilung, bei Überarbeitungen unverzüg-
lich, jeweils in 3-facher Fertigung zu übergeben. 
 
 

10.4 Abrechnung 
 
Der Auftragnehmer hat die Stundenlohnzettel nach dem Kommunalen Einheitlichen Formblatt - KEFB Stzettel - 
auszufüllen und einzureichen. 
 
Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer Rech-
nung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein. Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Ab-
rechnungsbelege erhält der Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer. 
 
Bei Abrechnungen sind Längen und Flächen mit zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte und Massen mit 
drei Stellen nach dem Komma anzugeben. 
 
 

10.5 Verjährung für Gewährleistungsansprüche (§ 13) 
 
Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche:  entsprechend VOB § 13, Abs. 4. Nach vollständiger Erfüllung 
der Bauleistungen hat der Auftragnehmer die Abnahme zu beantragen.  
 
Die Abnahme durch die Bauherrschaft oder Bauaufsicht ersetzt die behördliche Abnahme nicht. Mängel, die sich 
bei der behördlichen Abnahme ergeben, sind kostenlos zu beseitigen.  
 
Die Abnahme schließt das Recht des Auftraggebers nicht aus, die Beseitigung von Mängeln während der Ge-
währleistungszeit zu verlangen. Für sie beginnt die Gewährleistungszeit von Neuem. Nach erfolgter Abnahme 
kann die Restauszahlung erfolgen. 
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10.6 Baustelleneinrichtung 
 
Lager- und Arbeitsplätze sowie Verkehrswege innerhalb des Baugeländes sind vom Auftragnehmer selbst auf 
seine Kosten zu beschaffen bzw. anzulegen. 
 
 

10.7 Sicherheit und Gesundheitsschutz 
 
Eine Vorankündigung und ein Koordinator gemäß § 3, BaustellV, sind erforderlich.  
 
 

10.8 Toleranzen, Grenzwerte 
 
Die Ansprüche für den Auftraggeber bei mangelhafter Leistung des Auftragnehmers richten sich nach den 
Bestimmungen der VOB/B, § 13. 

 
 
11. Allgemeines 
 
11.1 Parallel zum geforderten Ablaufplan ist dem Auftraggeber ein Zahlplan über Abschlagszahlungen zu über- 

geben. 
 
11.2 Der Auftragnehmer erklärt, 

 dass er die Baustelle besichtigt hat und er die örtlichen Verhältnisse kennt, 
 dass die Inhalte und Bedingungen der Baubeschreibung seinem Angebot zugrunde liegen 

 
11.3 Sollte die Leistungsbeschreibung als Grundlage für die Materialbestellung dienen, so sind die angegebenen 

Mengen und technischen Inhalte mit den Unterlagen der Ausführungsplanung zu überprüfen. 
 
11.4 Sämtliche Baustoffe und Materialien, die für die Bauausführung benötigt werden, sind vom Auftragnehmer zu 

liefern, auch wenn dies im Leistungsverzeichnis nicht gesondert gekennzeichnet ist. Ausnahmen von dieser 
Regel sind in den Einzelpositionen gesondert beschrieben. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen - 
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Sind nach § 2 Abs. 3, 5, 6, 7 und/oder Abs. 8 Nr. 2 VOB/B Preise zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer seine
Preisermittlungen für diese Preise einschließlich der Aufgliederung der Einheitspreise (Zeitansatz und alle Teilkostenansätze),
spätestens mit dem Nachtragsangebot vorzulegen sowie die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Hierzu können die Vordrucke
des Auftraggebers - KEV 330 (N) Aufst-LV -, - KEV 332 (N) Ford -, - KEV 333 (N) Aufgl Preis 3 - verwendet werden. Diese
Vordrucke werden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

KEV 117
(B) ZVB

Zusätzliche VertragsbedingungenZusätzliche Vertragsbedingungen
für die Ausführung von Bauleistungen
- Ausgabe November 2020 -

Inhaltsübersicht

2.

3.

Rangfolge der Vertragsbestandteile (§ 1 Abs. 2 VOB/B)

3.3

4.

Bedarfspositionen (§ 1 VOB/B)

5.

Preisermittlungen (§ 2 VOB/B)

6.

7.

3.4

8.

Einheitspreise (§ 2 Abs. 1 VOB/B)

Ausführungsunterlagen (§ 3 VOB/B)

9.

10.

Die Nummern 3.1 bis 3.3 gelten auch für die Preise der Nachunternehmen.

Änderung des Mengenansatzes bei Stundenlohnarbeiten

11.

12.

13.

Werbung (§ 4 Abs. 1 VOB/B)

14.

15.

Bedarfspositionen (§ 1 VOB/B)

16.

Umweltschutz (§ 4 Abs. 3 VOB/B)

17.

Nachunternehmen (andere Unternehmen) (§ 4 Abs. 8 VOB/B)

18.

19.

Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 10 VOB/B)

20.

Sind für die Ausführung einer Leistung Bedarfspositionen (Eventual-Positionen) vorgesehen, ist der Auftragnehmer verpflichtet,
diese nach Aufforderung durch den Auftraggeber auszuführen. Die Entscheidung über die Ausführung von Bedarfspositionen trifft
der Auftraggeber i.d.R. nach Auftragserteilung.

21.

Wettbewerbsbeschränkungen (§ 8 Abs. 4 VOB/B)

Unterrichtung des Auftraggebers (§ 10 VOB/B)

3.2
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Der Auftraggeber darf die Preisermittlung bei Vereinbarung neuer Preise oder zur Prüfung von sonstigen vertraglichen
Ansprüchen öffnen und einsehen, nachdem der Auftragnehmer davon rechtzeitig verständigt und ihm freigestellt wurde, bei der
Einsichtnahme anwesend zu sein. Die Preisermittlung wird danach wieder verschlossen.

Sie wird nach vorbehaltloser Annahme der Schlusszahlung zurückgegeben.

Abrechnung (§ 14 VOB/B)

Preisnachlässe (§§ 14 und 16 VOB/B)

Rechnungen (§§ 14 und 16 VOB/B)

Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B)

Zahlungen (§ 16 VOB/B)

Überzahlungen (§ 16 VOB/B)

Sicherheitsleistung (§ 17) VOB/B

Bürgschaften (§ 17 VOB/B)

3.

1. Rangfolge der Vertragsbestandteile (§ 1 Abs. 2 VOB/B)

Bei Widersprüchen in der Leistungsbeschreibung gelten nacheinander:
- das Leistungsverzeichnis
- die Baubeschreibung
- die Zeichnungen

2.

Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B 2016).

Seite 1 von 4

Preisermittlungen (§ 2 VOB/B)

3.1 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung für die vertragliche Leistung (Urkalkulation) dem Auftraggeber
verschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben.

1.

Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18 VOB/B)

4. Einheitspreise (§ 2 Abs. 1 VOB/B)

Der Einheitspreis ist der vertragliche Preis, auch wenn im Angebot der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem
Ergebnis der Multiplikation von Einheitspreis und Mengenansatz entspricht.



Er hat die Nachunternehmen bei Anforderung eines Angebots davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichen
Auftrag handelt.

Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt.

11. Wettbewerbsbeschränkungen (§ 8 Abs. 4 VOB/B)

Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige
Wettbewerbsbeschränkung darstellt, ist er dem Auftraggeber zu einem pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 v.H. der
Abrechnungssumme verpflichtet, es sei denn, ein Schaden in anderer Höhe wird nachgewiesen. Dies gilt auch, wenn der
Vertrag gekündigt oder bereits erfüllt ist.

KEV 117
(B) ZVB

7. Werbung (§ 4 Abs. 1 VOB/B)

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

8. Umweltschutz (§ 4 Abs. 3 VOB/B)

Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewässer hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten hervorgerufenen
Beeinträchtigungen auf das unvermeidbare Maß einzuschränken.

Behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter wegen der Auswirkungen der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem
Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

9. Nachunternehmen (andere Unternehmen) (§ 4 Abs. 8 VOB/B)

9.1 Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmen übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind;
dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen
sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen.

9.2 Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der Leistungen sowie Name, Anschrift und
Berufsgenossenschaft (einschließlich Mitgliedsnummer) des hierfür vorgesehenen Nachunternehmens in Textform bekannt zu
geben.

9.3 Sollen Leistungen, die an Nachunternehmen übertragen sind, weiter vergeben werden, ist dies dem Auftraggeber vom
Auftragnehmer vor der beabsichtigten Übertragung in Textform bekannt zu machen.

10. Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 10 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig zu informieren, wenn durch die weitere Ausführung Teile der Leistung der
Prüfung und Feststellung entzogen werden.
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5. Änderung des Mengenansatzes bei Stundenlohnarbeiten

Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden.

Seite 2 von 4

6. Ausführungsunterlagen (§ 3 VOB/B)

Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung bestimmt
gekennzeichnet sind.

8.1

8.2 Bau- und Abbruchabfälle

8.2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel).

8.2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung
näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung
der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen,
sowie des Standes der Technik und führt die von ihm zu erbringenden Nachweise.

8.2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften
getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.

8.2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen,
Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

wichtige Ereignisse im Bereich der Baustelle z. B. Leitungsbeschädigungen, Beschwerden und Hinweise von Anliegern,
Schäden an Nachbargrundstücken und -gebäuden, Hochwasser, Altlasten

-

Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist und-

Der Auftraggnehmer hat

Unterrichtung des Auftraggebers (§ 10 VOB/B)12.



Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.

17. Zahlungen (§ 16 VOB/B)

17.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.

17.2 Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchführung des
Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet.

14.1

KEV 117
(B) ZVB

14.2 Änderungssätze bei vereinbarter Lohngleitklausel sowie Erstattungsbeträge bei vereinbarter Stoffpreisgleitklausel werden durch
den Preisnachlass nicht verringert.

- gegebenenfalls abgekürzt - wie im Leistungsverzeichnis aufzuführen.

Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellen
Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet.

zwei Stellen nach dem Komma zu runden.Geldbeträge auf

drei Stellen,Rauminhalte und Gewichte auf

zwei Stellen,Längen und Flächen auf13.3

Seite 3 von 4

Bei Aufmaß und Abrechnung sind
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Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber, die Durchschriften
der Auftragnehmer.

13.2
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In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl (Position) und der Bezeichnung

Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer Rechnung nötig sind,
unmittelbar zu ersehen sein.

13.1

Abrechnung (§ 14 VOB/B)13.

15.2

Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der Umsatzsteuerbetrag ist am
Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen
zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.

15.3

15.4 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem
Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben.

15.1

Rechnungen (§§ 14 und 16 VOB/B)15.

Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnungen zu bezeichnen; die Abschlags- und
Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren.

Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als v.H.-Satz angebotener Preisnachlass bei der Abrechnung
und den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen abgezogen, auch von denen der Nachträge, deren Preise auf der
Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind.

Preisnachlässe (§§ 14 und 16 VOB/B)14.

16.3

16.2

16.1

Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden.

16. Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen.
Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 VOB/B enthalten:

- das Datum,

die Bezeichnung der Baustelle,-

die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle,-

die Art der Leistung,-

die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- und Gehaltsgruppe,-

die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie
nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenden Erschwernissen,

-

- die Gerätekenngrößen.

Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.

Im Falle der Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten.18.2

Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht auf Wegfall der
Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

18.1

Überzahlungen (§ 16 VOB/B)18.

Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er sich ab diesem
Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen gemäß §§ 247, 288 Abs. 2 BGB und eine
Pauschale gemäß § 288 Abs. 5 BGB zu zahlen.

Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen.



KEV 117
(B) ZVB

19. Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B)

Die Sicherheit für die Vertragserfüllung erstreckt sich auf die vertragsgemäße Ausführung der Leistung.19.1

19.2 Die Sicherheit für Mängelansprüche erstreckt sich auf die Erfüllung der Mängelansprüche.

20. Bürgschaften (§ 17 VOB/B)

Seite 4 von 460
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für die Ausführung von Bauleistungen

" - Der Bürge .... [Name und Anschrift des Bürgen] .... übernimmt hiermit für den Auftragnehmer die unbedingte, unwiderrufliche
und selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht.

- Auf die Einrede der Vorausklage gemäß § 771 BGB wird verzichtet.

Die Bürgschaft ist unbefristet. Sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde.

Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle."-

Die Bürgschaftsurkunden müssen den Anforderungen des Auftraggebers entsprechen (§ 17 Absatz 4 Satz 2 Halbsatz 2 VOB/B).
Hierunter fallen ggf. folgende Erklärungen des Bürgen:

20.1

Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf fällige Zahlungen
angerechnet worden ist.

20.3

Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für die Sicherheit
geleistet worden ist, eingebaut sind.

20.2

-

21. Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18 VOB/B)

Bei Auslegung des Vertrags ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut verbindlich. Erklärungen
und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen
zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Er verpflichtet sich, jeden Betrag bis zu einer Gesamthöhe von .... [Betrag] .... Euro an den Auftraggeber zu zahlen.





Landkreis Meißen

Stadt Lommatzsch                             

Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

Vergabestelle: Stadt Lommatzsch

Baumaßnahme:

in: Lommatzsch

Angebot für: (1) Tief- und Wegebau, Ausstattung / (2) Ausrüstung ÖB /

(3) Grünanlagenbau
Bieter:

Bezeichnung
mit dem Angebot 

vorzulegende 
Nachweise

in Abhängigkeit des 
Angebotes vorzu-         

legende Nachweise 

auf Verlangen 
vorzulegende 

Nachweise

vom Bieter beigelegte 
Nachweise (bitte 

ankreuzen)

Prüfung/                
Bemerkung

Angebotsdeckblatt x
Angebotsschreiben 213 x
Eigenerklärung zur Eignung 124 und / 
oder Präqualifikation ja / nein x
Verzeichnis der Nachunternehmer-          
leistungen 233 x
Erklärung Bieter-/Arbeits-          
gemeinschaft x
Preisermittlung 221 oder 222 x
Aufgliederung Einheitspreise 223 x
Geräteverzeichnis x
Benennung der Entsorgungswege x
Nachweis Berufsgenossenschaft x
Nachweis Haftpflichtversicherung x
Freistellungsbescheinigung zum 
Steuerabzug x
RAL Gütezeichen Kanalbau AK3 
o.glw.

Bieterangaben im LV                                   
(Zusammenstellung) x
Erklärung Einhaltung 
Mindestlohngesetz MiLoG x
DVGW-Zulassung

Qualifikationsnachweis 
Verkehrssicherung nach 2.11.3.

Vergabe-/Proj.-Nr. 

XLOM136

Neugestaltung Sachsenplatz
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Landkreis Meißen Vergabe-/Proj.-Nr.:
Stadt Lommatzsch                            XLOM136

Benennung der Entsorgungswege

Vergabestelle: Stadt Lommatzsch
Baumaßnahme:

in: Lommatzsch
Angebot für: (1) Tief- und Wegebau, Ausstattung / (2) Ausrüstung ÖB /

(3) Grünanlagenbau

Bieter:

Schicht 0 - Auffüllung P-25-023-01 1.2.9.1.1.0081 540 t

Schluff, schwach tonig, zuoberst

teilweise humos, schwach sandig,

teils schwach kiesig; Sand kiesig, 

schwach schluffig bis schluffig, As-

phalt-, Schlacke-, Kohle-, Ziegel-

stücke, vielfach mit Wurzeln, ge-

mischt- bis feinkörnig

LAGA = Z1.2 (Z1.1)

ASN 17 05 04

Wegbefestigung Gehweg P-25-023-03

Gartenstraße

Asphalt, Schlacke, Ziegel

LAGA = Z1.2/ W1.2

ASN 17 01 07

Betonpflaster Gehweg P-25-023-04 1.2.1.1.5.0069 150 m²

Gartenstraße

LAGA = Z1.2/ W1.1

ASN 17 01 01

Entsorgungsanlage 
Verwertung/Beseitigung

Neugestaltung Sachsenplatz

Materialart (Schicht)                        
AVV-Abfallschlüssel                  
Deklarierung

Pos.-Nr. Menge MEProben-Nr.
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Landkreis Meißen

OT Bobersen         

Vergabestelle: Stadt Lommatzsch
Baumaßnahme: Neugestaltung Sachsenplatz
in: Lommatzsch
Angebot für: (1) Tief- und Wegebau, Ausstattung / (2) Ausrüstung ÖB /

(3) Grünanlagenbau

Für das o.g. Bauvorhaben 

verpflichtet sich der Auftragnehmer 

(Angabe des Auftragnehmers mit Adresse)

gegenüber dem Auftraggeber Stadt Lommatzsch
Am Markt 1
01623 Lommatzsch
(Angabe des Auftraggebers mit Adresse)

die jeweils gültigen Vorschriften des Mindestlohngesetzes einzuhalten.

1

2

3

4

Ort, Datum eigenhändige Unterschrift, ggf. Vollmacht

 die Vorschriften des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes einhält und

Vergabe-/Proj.-Nr. 

Gemeinde Zeithain                                       
XLOM136

Verpflichtungserklärung zur Einhaltung des gesetzlichen 
Mindestlohns gemäß § 19 Abs. 3 Satz 1 Alt. 2, Abs. 1 
Mindestlohngesetz (MiLoG)

Der Auftragnehmer verpflichtet sich bei Ausführung des o. g. Vertrages bzw. Auftrages, dass 
er innerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland

 bei seinen Beschäftigten bzw. der Nachunternehmer bei seinen Beschäftigten, die in den 
Anwendungsbereich des Mindestlohngesetzes fallen, mindestens den derzeit geltenden 
gesetzlichen Mindestlohn zahlt.

Der Auftragnehmer bestätigt, dass er nicht wegen eines Verstoßes gemäß §§ 19, 21 MiLoG 
(z.B. Pflicht zur Zahlung des Mindestlohnes) mit einer Geldbuße von wenigstens 2.500,00 
EUR belegt worden ist.

Der Auftraggeber ist berechtigt, zum Beweis der in Abs. 1 enthaltenen Verpflichtungen 
entsprechende Nachweise zu verlangen. Bei Nichtvorlage der entsprechenden Nachweise 
ist der Auftraggeber berechtigt, fällige Zahlungen einzubehalten.

Verstößt der Auftragnehmer schuldhaft gegen die Pflichten dieser Erklärung, so ist der 
Auftraggeber berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen und vom Auftragnehmer 
Schadensersatz und eine ggf. vereinbarte Vertragsstrafe zu verlangen. Der Auftraggeber ist 
zudem berechtigt, den Teil der noch nicht vollendeten Leistung durch einen Dritten 
ausführen zu lassen. Schadensersatzansprüche wegen weitergehender Schäden bleiben 
ausdrücklich vorbehalten.

Sollte der Auftraggeber zukünftigen Haftungsansprüchen oder staatlichen 
Sanktionsmaßnahmen ausgesetzt sein, die durch einen Verstoß des Auftragnehmers gegen 
diese Verpflichtungserklärung entstehen, erklärt er sich bereit, dem Auftraggeber alle daraus 
entstehenden Schäden zu ersetzen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
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